
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSICHERUNGSSERVICE der GRAWE für die Offene Jugendarbeit  
 
1. Rechtschutzversicherung 
  
Die Rechtschutzversicherung gilt für die beim Steirischen Dachverband der Offenen Jugendarbeit 
angeführten Standorte der Offenen Jugendarbeit seiner Mitglieder, deren Funktionäre (falls als Verein 
organsiert) sowie der Mitarbeiter*innen, die in der Offenen Jugendarbeit an den Standorten tätig sind! 
 
Es besteht Versicherungsschutz für die Bereiche: 

➢ Schadenersatzrechtschutz 

o Der Versicherungsschutz umfasst Schadenersatz Rechtschutz für die Geltendmachung von 

Schadenersatzansprüchen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts 

wegen eines erlittenen Personen-, Sach- oder Vermögensschadens sowie für die Geltendmachung von 

dringlichen Herausgabeansprüchen an beweglichen körperlichen Sachen. 
 

➢ Strafrechtschutz 

o Der Versicherungsschutz umfasst Strafrechtschutz für die Verteidigung in Strafverfahren vor 

Strafgerichten, Verwaltungsbehörden oder Verwaltungsgerichten wegen fahrlässig strafbarer 

Handlungen und Unterlassungen. 

o Versicherungsschutz besteht bei gerichtlichen Strafverfahren ab Anklage, bei Verwaltungsbehördlichen 

Strafverfahren ab der ersten Verfolgungshandlung. 

o Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für die Beiziehung eines Verteidigers zur Vernehmung 

durch die Ermittlungsbehörden (Polizei, Staatanwalt), soweit auch sonst für das vorgeworfene Delikt 

grundsätzlich Versicherungsschutz bestehen würde.  
 

➢ Beratungsrechtschutz 

o Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für eine mündliche Rechtsauskunft durch einen vom 

Versicherer ausgewählten Rechtsanwalt oder Notar. 

o Die Rechtsauskunft kann sich auf Fragen aus allen Gebieten des österreichischen Rechts, 

ausgenommen Steuer-, Zoll und sonstiges Abgabenrechts, beziehen. 
 

➢ Schadenersatzrechtschutz und Strafrechtschutz nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz 

Der Versicherungsschutz umfasst nach Maßgabe des versicherten Strafrechtschutzes über den 

vereinbarten Deckungsumfang auch: 

o Die Verteidigung in gerichtlichen Strafverfahren im Anwendungsbereich des 
Verbandverantwortlichkeitsgesetztes, durch Übernahme der 

- Kosten der Verteidigung im gemeinsamen Verfahren gegen die Jugendeinrichtung als belangten 

Verband sowie gegen die mitversicherten physischen Personen. 

- Kosten für mehrere Strafverfahren, wenn das Verfahren gegen die Jugendeinrichtung als 

belangten Verband nicht gemeinsam mit jenen gegen eine mitversicherte Person geführt wird. 

o Der Versicherungsschutz erstreckt sich darüber hinaus ab der ersten Ermittlungs- oder 

Verfolgungshandlung gegen den Versicherungsnehmer auf die Verteidigung in gerichtlichen 

Strafverfahren vor der Anklageerhebung. 
 

Es ist vor jeder Inanspruchnahme Kontakt mit Herrn Mag. Johannes Wallner, Mobil: +43(0)650-

2412001,     Mail: info@mfb-wallner.at aufzunehmen um die Vorgehensweise zu besprechen! 
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2. Haftpflichtversicherung 

Haftpflichtversicherung für die Einrichtungen: 

 

o Versichertes Risiko: Vereins-Haftpflichtversicherung für die Mitarbeiter*innen der Einrichtungen der 

Offenen Jugendarbeit, inkludiert auch alle Besucher*innen der Einrichtungen. 

o Lehr-und Aufsichtstätigkeit  

o Durchführung von Vereinsveranstaltungen (ausgenommen sind Sportveranstaltungen jeglicher Art!)  

Vertragsgrundlagen: AHVB/EHVB 2004, AH/459, Versicherungssumme: € 1.500.000,- 

ad 2) Ergänzung zur Haftpflichtversicherung für die Einrichtungen (Mitglieder des Steirischen Dachverbandes 

der Offenen Jugendarbeit, immer im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der Personen für die 

versicherte Einrichtung): 

Bei einem Haftpflichtversicherungsfall muss ein Mail an Herrn Mag. Johannes Wallner, info@mfb-

wallner.at geschickt werden! 

Dieses Fax oder Mail muss beinhalten:  

o Schadensort 

o Schadenzeitpunkt (Datum, Uhrzeit) 

o Name des Geschädigten 

o Name des Schädigers (Name, Geburtsdatum) 

o Kurze Schilderung des Schadenfalls 

Individuelle Versicherungsleistungen: 

Weitere Vergünstigungen für selbständig abzuschließende Versicherungsleistungen bekommen Mitglieder 

jederzeit in sämtlichen Versicherungsbereichen (Kfz, Pensionsvorsorge, Kindervorsorge, Ablebensschutz, 

Kreditversicherung, und vieles mehr). Diese Kosten werden natürlich NICHT vom Steirischen Dachverband 

der Offenen Jugendarbeit getragen! Nähere Auskünfte darüber bei:  

Ansprechperson: 

Mag. Johannes Wallner 
St. Veiterstraße 52, 8046 Graz, Mobil: +43(0)650-2412001Email: info@mfb-wallner.at 
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